
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 12 (1956)

Heft: 12

Artikel: Gemeindebürgerliche Schulung der Berner Frau

Autor: G.St.-M.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-846215

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-846215
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Die Frau als Vormündern! und in der Pflegekinder-
aufsieht

Fo7772w7Zd?eri«rae« im /Wm/ozz 5er«

Das winterliche Arbeitsprogramm des A£.fzo7zs&o«zz7ees und der 5er-
«AcÄe« Teremigzzzzg /«> ^ie Miiarheh z7er fwa m ^er GeraezWe zielt
darauf ab, das Mitwirken der Frau in der P//ege&zm£er«z</sicÄi und im
Formzm^stAa/ismesew zu fördern. So werden die beiden Organisationen,
unterstützt vom Bernischen Frauenbund, auf dem Weg von 5c5zz/««gs-
£zzrsew den Frauen Gelegenheit geben, sich für das Führen einer Vor-
mundschaft und Pflegekinderaufsicht gründlich vorzubereiten. Ins Zen-
trum des Kursprogrammes wurden mit Recht nicht Vorträge gerückt,
sondern Besprechungen praktischer Fälle aus dem Bereich dieser Für-
sorgegebiete; die Diskussionen wird man in kleinen Arbeitsgruppen ab-
halten. Die Kurse werden nach Neujahr durchgeführt und voraussichtlich
in Bern, Biel, Interlaken, Lyss, Langenthal, Langnau, Münsingen, Saanen
und Thun stattfinden.

Im Zusammenhang mit der Organisation dieser Kurse hat die Ver-
einigung für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde eine ZVhe/wmg zzAez-
z7z'e Z«/V <7er Tor«zzmz7erz'««e« z'm AAtAom 5erzz durchgeführt. Durch die
Enquête ist ers2m<z/s ermittelt worden, dass im „grossen Kanton" (ohne
Jura) 997 Frauen als Vormünderinnen amten — eine beträchtliche Zahl
also. Sie verteilen sich auf 176 Gemeinden des alten Kantonsteils; in
183 Gemeinden ist noch keine Frau als Vormünderin tätig- Weitere Er-
gebnisse der Erhebung werden bekanntgegeben, sobald die laufenden
Auswertungsarbeiten beendigt sind- G. M.

Gemeindebürgerliche Schulung der Berner Frau

Die gemeindebürgerliche Fortbildung der Frau nimmt im Arbeitsfeld
zfer V«7z / ozzzz/-5er«Ar5ezz Terez'«igw«g /zïr «îze Mz7«7-5ez7 zfer 5V«zz m z7er
GemezWe einen weiten Raum ein. Eine von diesem initiativen Zusammen-
schluss in der Bundesstadt durchgeführte Arbeitstagung diente der Orien-
tierung über Aufgaben und Fragen, die sich im 5z7zzzmz5«ms5«/2 znzserer
Gemeinden stellen. Der starke Besuch der Veranstaltung, bei der Stadt-
und Landfrauen aus allen Teilen des deutschsprachigen Kantonsgebietes
zugegen waren, das spürbare Mitgehen der Hörerinnen während der
Vorträge und ihr eifriges, überlegtes Teilnehmen an der Diskussion —
dies alles zeigte, dass Arbeitstagungen solcher Art einem wirklichen Be-
dürfnis entsprechen.
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Die Vorsitzende, Z)r. (Fie/J, eröffnete die
Tagung mit Worten des Mitgefühls und der Bewunderung für das um
seine Freiheit ringende Volk der Ungarn. Nachdem die Versammlung
des Geschehens in diesem heimgesuchten Land während einer Minute des
Schweigens gedacht hatte, erhielt GVossratf FrZ (Muri/Bern)
das Wort. In klarer und anschaulicher Art bot er Einblick in den Geld-
haushält der Gemeinde. Diese hat aus ihren Einnahmen all jene Auf-
gaben zu bestreiten, die ihr durch das Gesetz zugewiesen werden (Auf-
Wendungen für das Schul-, Fürsorge- und Gesundheitswesen, für den
Bau und Unterhalt von Strassen, Brücken, öffentlichen Gebäuden, für
Polizei und Feuerwehr etc.). Zudem kommt die Gemeinde auch für frei-
willig übernommene Aufgaben auf, deren Erfüllung im Interesse der
öffentlichen Wohlfahrt liegt (z. B. das Schaffen und Führen oder Subven-
tionieren von Altersheimen, Krippen, Kindergärten, Hilfsschulen). Je nach
der wirtschaftlichen Stärke einer Gemeinde und der in ihr herrschenden
politischen Konstellation ist der Rahmen dieser freiwilligen Aufgaben
enger oder weiter gespannt.

Die Finanzverwaltung der Gemeinde und jene der Familie weisen
in manchem verwandte Züge auf. In der Familie wie in der Gemeinde
bedarf es des Willens, die Einnahmen und Ausgaben aufeinander abzu-
stimmen. Und hier wie dort wird durch eine solide Geldwirtschaft das
materielle Fundament zu einem gesicherten Gemeinschaftsleben gelegt.
Zu einer gesunden Finanzpolitik gehört vor allem das sorgfältige und
haushälterische Umgehen mit den öffentlichen Mitteln (dies hebe, wie
der Redner unterstrich, auch die Steuermoral und fördere das gute Ein-
vernehmen zwischen Bürgerschaft und Verwaltung). Dass in guten Jahren
danach gestrebt wird, Schulden zu tilgen, dies ist eine weitere Forderung
guter Finanzwirtschaft. Zu deren Merkmalen gehören aber auch: Sauber-
keit in der Rechnungsablage, Wahrheit in der Bilanz, Vorsicht beim Ein-
setzen der Bilanzwerte. Der Referent gab zum Schluss seiner Hoffnung
Ausdruck, dass der Frau bald das gesetzliche Mittel in die Hand gegeben
werde, im Geldhaushalt der Gemeinde mitzuarbeiten. Auch hier seien
die Frauen dank ihres praktischen Verstandes und ihres haushälterischen
Sinnes berufen, einen wertvollen Beitrag zum Wohl des Gemeinwesens
zu leisten.

Wie gut sich einzelne Bürgerinnen bereits heute im Finanzhaushalt
ihrer Gemeinde zurechtfinden, und dass es sich auch hier um Angelegen-
heiten handelt, die Mann und Frau gleicherweise angehen, dies zeigten
die Darlegungen der Frauen (Erlach), F<^er (Bern) und /«zzs/i

(Aarwangen). In kluger, lebensnaher Art erläuterten und kommentier-
ten sie die Rechnungen ihrer Gemeinden, zum einen und andern Posten
vom Frauenstandpunkt aus kritisch Stellung nehmend. Es zeigte sich da-
bei, dass frauliches Mitdenken und Mittun gerade auch in der Subven-
tionspolitik der Gemeinden die eine und andere Einseitigkeit zu über-
brücken vermöchte. G. St.-M.
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